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I.

Genehmigung zur Haushaltssatzung des Landkreises Groß-Gerau

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die Genehmigung zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erfolgt in

Abstimmung mit dem Hessischen Innenministerium (HMdI).

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs für den Finanzhaus-

halt des Haushaltsjahres 2025 nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO;

2. einen Teilbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung des Landkreises für das Haus-

haltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von

35.000.000 €

(i. W.: "fünfunddreißig Millionen Euro")

gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO unter dem Vorbe-

halt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite jeweils der Einzelgenehmigung

nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO bedarf. Ausgenommen von meinem Einzelgeneh-

migungsvorbehalt sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds.

Für den Restbetrag in Höhe von 12.983.200 € von den in § 2 der Haushalts-

satzung vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 47.983.200 € wird die

Genehmigung versagt;

3. den Gesamtbetrag der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

18.750.000 €

(i. W.: "achtzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro")

gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO unter dem Vorbe-

halt, dass die Inanspruchnahme der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen je-

weils der Einzelgenehmigung bedarf;

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der

Liquiditätskredite in Höhe von

120.000.000 €

(i. W.: "einhundertzwanzig Millionen Euro")

gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO;
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5. die in § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises Groß-Gerau für das Haushalts-

jahr 2025 festgesetzten Hebesätze (Hebesatzpunkte) für die Kreisumlage von

a) Städte / Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft: 41,42 (2024: 38,42)

b) Stadt Kelsterbach: 41,42 (2024: 38,42)

c) Stadt Rüsselsheim: 46,19 (2024: 43,19)

gemäß § 53 Abs. 2 HKO in Verbindung mit § 50 Abs. 6 des Hessischen Finanz-

ausgleichsgesetzes.

Bei nicht als gesichert anzusehenden Haushaltssituationen ist die Genehmigung

von Doppelhaushalten auf das erste Haushaltsjahr zu beschränken. Somit wird die

Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile in der Haushaltssatzung für das

zweite Doppelhaushaltsjahr 2026 zunächst zurückgestellt.

II.

Genehmigung zu den Beschlüssen der

Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2025

Hiermit genehmige ich

1. den in dem Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Ret-

tungsdienst des Kreises Groß-Gerau“ festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditäts-

kredite in Höhe von

300.000 €
(i. W.: „dreihunderttausend Euro“)

gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit §§ 115 Abs. 1 und 3 sowie

105 Abs. 2 HGO;

2. den in dem Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Kreis-

volkshochschule Groß-Gerau“ festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite

in Höhe von

1.000.000 €
(i. W.: „eine Million Euro“)

gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit §§ 115 Abs. 1 und 3 sowie

105 Abs. 2 HGO.

Die Beschlüsse zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes „Rettungsdienst des Krei-

ses Groß-Gerau“ und des Eigenbetriebes „Kreisvolkshochschule Groß-Gerau“ enthalten

darüber hinaus jeweils keine genehmigungspflichtigen Teile.
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